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Immer mehr Unternehmen spüren den 
Druck, Informationen über die ökologi-
schen Belastungen Ihrer Produkte trans-
parent zur Verfügung stellen zu können. 
Verlangt werden solche Informationen 
häufig von verarbeitenden Kunden. Auch 
im Rahmen von Ausschreibungen, zum 
Beispiel im Bausektor oder in der öffentli-
chen Beschaffung, wird vermehrt auf öko-
logische Kriterien geachtet.

Normen, Standards und Begrifflichkeiten
Mit dem übergeordneten Ziel, Ökobilanzen 
untereinander vergleichbar zu machen, sind 
in den letzten Jahren eine Fülle an Normen, 
Standards und Vorgaben erarbeitet worden 
(Abbildung 1). Hier den Überblick zu be-
halten und in jedem Gebiet auf dem neus-
ten Stand zu bleiben erfordert einiges an 
zeitlichen Ressourcen. Entsprechend kur-
sieren im betrieblichen Alltag viele Begriffe, 
die es für Laien schwierig macht, einen ziel-
führenden Weg einzuschlagen. 
Wurde in der Ausschreibung, auf die Sie 
sich bewerben, beispielsweise nach der 
Umweltleistung Ihres gesamten Unter-
nehmens gefragt? Oder beziehen sich die 
Vergabekriterien auf einzelne Produkte? 
Sind Ihre Kunden lediglich an dem CO2-
Fussabdruck Ihres Produktes interessiert 
oder wird nach weiteren Umweltwirkun-
gen gefragt? Welchen Qualitätsansprü-
chen sollte die Ökobilanz genügen und 
braucht es einen «offiziellen Stempel»?

Lebenszyklusanalyse nach bestimmten 
Regeln
Obwohl der Klimawandel nach wie vor im 
Fokus steht, werden immer häufiger auch 

Informationen über weitere Umweltwir-
kungen relevant. Um hierzu transparent 
Rechenschaft ablegen zu können, werden 
vermehrt Umweltproduktdeklarationen, 
beziehungsweise «Environmental Product 
Declarations» (EPDs) gemäss ISO 14025 
erstellt. Für immer mehr Produktekate-
gorien gibt es dafür sogenannte Product 
Category Rules (PCR), in denen beschrie-
ben ist, wie die Ökobilanzierung zu erfol-
gen hat und wie die Resultate dargestellt 
werden müssen. EPDs sind vor allem da 
sinnvoll, wo PCR vorhanden sind und das 
eigene Produkt mit den Produkten von 
Mitbewerbern verglichen werden soll.
Aktuell besonders häufig anzutreffen 
sind EPDs im Baubereich. Entspre-
chend ist im Bausektor das Erstellen 

von EPDs stark reglementiert und in der 
Norm EN 15804+A2 beschrieben. Für 
spezifische Bauprodukte gibt es weiter-
führende Regeln, wie beispielsweise die 
EN 16757:2022 für Beton und Betonele-
mente. Diese Normen regeln beispielswei-
se, wie die Systemgrenzen gezogen werden 
müssen (Abbildung 2). Für Bauprodukte 
ist in jedem Fall eine Bilanzierung über die 
Herstellungsphase (A1 – A3), die Entsor-
gungsphase (C1 – C4) und die Vorteile und 
Belastungen ausserhalb der Systemgren-
zen (D) obligatorisch. Zusätzlich sollte, 
je nach Produkt, die Bauphase (A4 – A5) 
sowie die Nutzungsphase (B1 – B7) bilan-
ziert werden.
Ist der Bilanzierungsrahmen klar, wird, wie 
bei jeder Ökobilanz, zunächst eine Sachbi-

Ökologischer  Fussabdruck von Produkten

EINE EPD IST EINE PRODUKTÖKOBILANZ 
NACH BESTIMMTEN REGELN
Sich frühzeitig mit den Umweltauswirkungen der eigenen Produkte auseinanderzusetzen, 
lohnt sich. Eine quantitative Übersicht über Umweltwirkungen liefert nicht nur die Grundlage 
für sinnvolle ökologische Optimierungen, sondern auch dafür, die ökologischen Vorzüge des 
eigenen Produktes vermarkten zu können.
Christine Wenk

Abbildung 1. Unterschied zwischen Unternehmens- und Produktbezogenen Bilanzen und Auswahl an 
übergeordneten Normen und Standards zur Bilanzierung. Eine EPD ist eine Typ III Umweltdeklaration und 
normiert durch ISO 14040 & ISO 14044 sowie ISO 14025.
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lanz erstellt. Hierbei ist es sinnvoll, beson-
ders für die Produktionsphase möglichst 
gute Primärdaten zu sammeln, getroffene 
Annahmen zu dokumentieren und verwen-
dete Quellen zu referenzieren. Die verschie-
denen PCR und Normen regeln nicht nur 
die Systemgrenzen, sowie verschiedenste 
Details der Ökobilanzierung, sondern auch 
welche Methodik für die Bewertung der 
Umweltwirkungen zu wählen ist. Hoch-
aggregierte Methoden, wie beispielsweise 
die Verwendung von in der Schweiz gän-
gigen Umweltbelastungspunkten (UBP), 
sind dabei nicht zulässig. Vielmehr müssen 
die einzelnen Umweltbelastungen ersicht-
lich bleiben. Für eine EPD von Baupro-
dukten beispielsweise müssen gemäss EN 
15804+A2 mindestens folgende Wirkungs-
kategorien ausgewiesen werden:
• Klimawandel – gesamt (kg CO2-Äq)
• Klimawandel – fossil (kg CO2-Äq.)
• Klimawandel – biogen (kg CO2-Äq.)
• Klimawandel – Landnutzung und Land-

nutzungsänderung (kg CO2-Äq.)
• Ozonabbau (kg CFC-11-Äq.)
• Versauerung (mol H+-Äq.)
• Eutrophierung Süsswasser (kg P-Äq.)
• Eutrophierung Salzwasser (kg N-Äq.)
• Eutrophierung Land (mol N-Äq.)
• photochemische Ozonbildung  

(kg NMVOC-Äq.)
• Verknappung von abiotischen Ressour-

cen – Mineralien und Metalle (kg Sb-Äq.)
• Verknappung von abiotischen Ressour-

cen – fossile Energieträger (MJ, unterer 
Heizwert)

• Wassernutzung (m3 Welt-Äq. Entzogen)

Je nach Bauprodukt und entsprechender 
zusätzlicher PCR kommen weitere auszu-
weisende Wirkungskategorien hinzu.

Ist die Ökobilanz komplett und gemäss 
entsprechender Normen und PCR erstellt, 

kann sie extern verifiziert werden. Dies 
schafft zusätzliche Transparenz und ist zu-
dem eine Voraussetzung für die Registrie-
rung und Publikation der EPD bei einem 
EPD-Programmanbieter.

Interpretation und Verwendung  
der Resultate
Aufgrund der Vielzahl an Umweltwirkun-
gen, den unterschiedlichen Einheiten und 
Unsicherheiten in der Quantifizierung ist 
eine Interpretation der Resultate nicht 
immer eindeutig. Was ist beispielsweise 
bei der Wahl des ökologisch sinnvollsten 
Produktes stärker 
zu gewichten – der 
Einfluss auf den 
Klimawandel oder 
die Verknappung 
von abiotischen 
Ressourcen? Wel-
chem Produkt 
gebe ich aufgrund 
welcher Krite-
rien den Vorrang? 
Diese Frage ist 
mit dem Erstellen 
einer EPD nicht 
abschliessend ge-
klärt.
Bis anhin war die 
reine Tatsache, 
eine EPD seiner 
Produkte vorwei-
sen zu können, 
oftmals bereits ein 
Vorteil gegenüber 
konkurrenzieren-
den Produkten. 
Mit der aktuell ex-
plodierenden An-
zahl an publizier-
ten EPDs dürfte 
sich dies in naher 

Zukunft ändern. Spätestens dann wird es 
– zwecks Vergleichbarkeit der Ergebnisse – 
umso wichtiger sein, Ökobilanzen auf 
standardisierte Art und Weise durchzu-
führen. Zusätzlich wird sich der Fokus ver-
mehrt von der reinen Durchführung einer 
Ökobilanz darauf verschieben, die durch 
die Ökobilanz gewonnenen Erkenntnisse 
dazu zu nutzen, die Umweltauswirkungen 
der eigenen Produkte fortlaufend zu opti-
mieren. l

l Mehr Informationen unter:
www.neosys.ch

Abbildung 2. Systemgrenzen der Ökobilanzierung von Bauprodukten gemäss EN 15804+A2. Eine vollständige Ökobilanz von Bauprodukten umfasst die Module A1 - A5, 
B1 - B7 und C1 - C4. Eine Ökobilanz von der Wiege zum Werkstor (cradle-to-gate) umfasst die Module A1 – A3. Für eine EPD von Bauprodukten gemäss EN 15804+A2 
müssen mindestens die Module A1 – A3, C1 – C4 und D modelliert werden.
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